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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2024 von der Juristischen 
Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter dem Titel „Wertesicherung 
in der Europäischen Union bei kollektiven wie kooperativen Verstößen der Mit-
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Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Literatur und 
Rechtsprechung befinden sich auf dem Stand von Juni 2024.

Zuvorderst möchte ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Michael Brenner 
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zugewandten und angenehmen Umgang zu schätzen. Meine Tätigkeit am Lehr-
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tung danke ich wiederum Frau Prof. Dr. Anika Klafki, der ich ferner für ihre 
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Schließ lich bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Christian Alexander für die 
Mitwirkung in der Prüfungskommission.

Des Weiteren gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Christian Calliess und Herrn 
Prof. Dr. Matthias Ruffert für die Aufnahme in die Schriftenreihe.

Nicht nur für die Mühe des Korrekturlesens, sondern vor allem für die wun-
derbare gemeinsame Zeit am Lehrstuhl möchte ich Dr. Louise Kavacs und 
 Denise Wunderlich danken. Ich kann mich glücklich schätzen, Euch zu meinen 
engsten Freunden zählen zu dürfen. Daneben gebührt Nora Brasse Dank für die 
finale Durchsicht dieser Arbeit und das Finden des selbst noch so kleinsten Tipp-
fehlers. Jana Lorenz habe ich es wiederum zu verdanken, dass ich mir um viele 
organisatorische Aufgaben des Lehrstuhls keine Gedanken machen musste. 
Ohne ihren Rückhalt wäre meine für diese Arbeit zur Verfügung stehende Zeit 
deutlich kürzer ausgefallen. Alessa Stache bin ich für den stetigen Austausch 
sowie ihre hilfreichen Anmerkungen zu dieser Arbeit dankbar. Insgesamt habe 
ich vor allem wegen meiner neu gewonnenen Freunde eine schöne Zeit in Jena 
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verbracht. Ich werde mich nur zu gerne an den ein oder anderen Abend im Spiele- 
Café, in der Weintanne und bei Fritz Mitte erinnern.

Ohne die fortwährende und unermüdliche Unterstützung meiner Eltern und 
meines Partners Jan Furche wäre die Entstehung dieser Arbeit nicht möglich 
gewesen. Deswegen gilt mein größter Dank ihnen. Auch wenn mein Vater die 
Publikation dieser Arbeit nicht mehr erleben durfte, bin ich dankbar dafür, ihn 
am Tag meiner Disputation noch an meiner Seite gehabt zu haben. Seine Liebe, 
Fürsorge und unbedingte Unterstützung bis zum Schluss werde ich niemals ver-
gessen. 

Düsseldorf, im Januar 2025  Oliver Pieper
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Einleitung

Mit seiner Ankündigung „Ungarn würde niemals Sanktionen gegen Polen unter-
stützen“1 ließ der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán im Januar 2016 die 
sog. „nukleare Option“2 des EU-Rechts zum Schutz europäischer Werte – Art.  7 
EUV – in sich zusammenfallen, bevor das Verfahren überhaupt initiiert worden 
war. Hintergrund waren Überlegungen der Europäischen Kommission, den Me-
chanismus wegen Bedenken hinsichtlich der polnischen Justizreformen3 und 
 deren Vereinbarkeit mit rechtsstaatlichen Grundsätzen einzuleiten. Bei Abschluss 
des Verfahrens wäre es möglich gewesen, Sanktionen zum Schutz der Werte des 
Art.  2 EUV zu ergreifen; zu diesen zählt u. a. der explizit von der Norm vorgese-
hene Entzug des Stimmrechts im Rat. Indes bestimmt Art.  7 Abs.  2 EUV, dass 
dem Maßnahmenerlass zwingend die einstimmige Feststellung, dass der Mit-
gliedstaat die Werte des Art.  2 EUV schwerwiegend und anhaltend verletzt hat, 
vorausgehen muss. Durch Orbáns Ankündigung im Rahmen einer solchen Ab-
stimmung gegen jene Feststellung zu stimmen, war die mögliche Verhängung 
von Sanktionen über Art.  7 Abs.  3 EUV bereits von Beginn an zum Scheitern 
verurteilt.4 

1 Deutsche Welle, Orbán: EU-Sanktionen gegen Polen verhindern, abrufbar unter: https://
www.dw.com/de/orban-eu-sanktionen-gegen-polen-verhindern/a-18967216 (24.06.2024). 

2 Erstmals wurde das Verfahren nach Art.  7 EUV so betitelt durch J.M. Barroso in der Rede 
zur Lage der Union vor der Plenartagung des Europäischen Parlaments (Straßburg, 12.09.2012), 
SPEECH/12/596, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_de 
(24.06.2024). Seitdem hat der Begriff auch Einzug in Literatur und Medien gehalten, siehe 
hierzu AFP, EP will „nukleare Option“ gegen Ungarn, abrufbar unter: https://www.euractiv.de/
section/eu-innenpolitik/news/ep-will-nukleare-option-gegen-ungarn/ (24.06.2024); Crolly, EU -
Kommission gegen Polen: Zieht Brüssel die „nukleare Option“?, abrufbar unter: https://www.
welt.de/politik/ausland/article171751083/EU-Kommission-gegen-Polen-Zieht-Bruessel-die- 
nukleare-Option.html (24.06.2024). Ausführlich wie kritisch zu der Terminologie und der da-
hinterstehenden Infragestellung der Anwendbarkeit von Art.  7 EUV unter aa) Ausdruck in der 
Metapher „Nukleare Option“.

3 Siehe hierzu Empfehlung der Europäischen Kommission zur Rechtsstaatlichkeit in Polen 
v. 20.12.2017, ABl. L 17/50 sowie die durch sie ergänzten Empfehlungen (EU) 2016/1374, 
(EU) 2017/146 und (EU) 2017/1520.

4 v. Westphalen, AnwBl 2018, 730 (739).

https://www.dw.com/de/orban-eu-sanktionen-gegen-polen-verhindern/a-18967216
https://www.dw.com/de/orban-eu-sanktionen-gegen-polen-verhindern/a-18967216
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_de
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/ep-will-nukleare-option-gegen-ungarn/
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/ep-will-nukleare-option-gegen-ungarn/
https://www.welt.de/politik/ausland/article171751083/EU-Kommission-gegen-Polen-Zieht-Bruessel-die-nukleare-Option.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171751083/EU-Kommission-gegen-Polen-Zieht-Bruessel-die-nukleare-Option.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171751083/EU-Kommission-gegen-Polen-Zieht-Bruessel-die-nukleare-Option.html


2 Einleitung

Die ungarische Unterstützung für die Republik Polen wurde aber keinesfalls 
einseitig eingeräumt. Umgekehrt hatte auch Polen wiederholt Beistand bei mög-
lichen Wertesicherungsverfahren der EU gegenüber Ungarn in Aussicht gestellt.5 
So sicherte Warschau zuletzt in der Corona-Krise sein Veto bei Verfahren, die 
Orbáns „Krisengesetze“6 betreffen, zu.7 Das koordinierte Vorgehen beider Mit-
gliedstaaten äußerte sich darüber hinaus in ihrem vereinten Widerstand gegen die 
Einführung einer neuen „allgemeinen Konditionalitätsregelung zum Schutz des 
Haushalts der Union“8 im Zuge der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) sowie innerhalb der sich anschließenden Verfahren vor dem 
EuGH.9 Auch einer potenziellen Anwendung dieses neuen Mechanismus gegen-
über Ungarn wollte sich Polen mit den Worten des polnischen Ministerpräsiden-
ten a. D. Mateusz Morawiecki „mit aller Kraft […] widersetzen.“10 Nachhaltig 
entzweien konnte die Allianz überdies nicht der unterschiedliche Umgang mit 
der russischen Invasion in die Ukraine.11 Erst mit Abwahl der PiS-Regierung und 
dem Wahlsieg der pro-europäischen, polnischen Opposition im Oktober 2023 ist 
damit zu rechnen, dass das vormals bestehende Bündnis nicht weiterfortgesetzt 
wird.12 So wurde auch das eingangs erwähnte Art.  7 EUV-Verfahren gegen Polen 
mittlerweile eingestellt.13 

5 Deutsche Welle, Polen will im EU-Rat nicht nachgeben, abrufbar unter: https://www.dw.
com/de/polen-und-ungarn-am-europ%C3%A4ischen-pranger/a-45543208-0 (24.06.2024).

6 Für eine eingehende verfassungsrechtliche Beurteilung siehe Küpper, WiRO 2020, 129 ff.
7 Becker u. a., Wie Autokraten die Coronakrise missbrauchen, abrufbar unter: https://www.

spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-viktor-orban-baut-seine-macht-aus-a-1f4ecfc9-6900-
4843-a3ca-d28012fd6c81 (24.06.2024).

8 Verordnung (EU, Euratom) Nr.  2020/2092 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union v. 16.12. 
2020, ABl. L 433 I/1.

9 Zeit, Auch Polen droht mit Veto gegen EU-Haushalt, abrufbar unter: https://www.zeit.de/
politik/ausland/2020-11/rechtsstaatlichkeit-eu-polen-ungarn-haushalt-veto (24.06.2024).

10 Zeit, Polen will Kürzung von EU-Fördermitteln für Ungarn verhindern, abrufbar unter: 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/polen-ungarn-eu-kommission-korruption-foerder 
mittel-rechtsstaat-mechanismus (24.06.2024).

11 Hierzu Deutsche Welle, Steht die Visegrad-Gruppe vor einem Comeback?, abrufbar 
 unter: https://www.dw.com/de/steht-die-visegrad-gruppe-vor-einem-comeback/a-63548987 
(24.06. 2024).

12 Siehe Europäische Kommission, EU-Kommission beendet Artikel-7-Verfahren gegen 
Polen, Pressemitteilung v. 29.05.2024, abrufbar unter: https://germany.representation.ec.euro 
pa.eu/news/eu-kommission-beendet-artikel-7-verfahren-gegen-polen-2024-05-29_de?pref 
Lang=en (24.06.2024).

13 Zu den verschiedenen Prognosen hinsichtlich der Folgen des Wahlausganges in Polen für 
das Verhältnis zu Ungarn siehe eurotopics, Was bedeutet Polens Wahlergebnis für Ungarn?, 
abrufbar unter: https://www.eurotopics.net/de/309458/was-bedeutet-polens-wahlergebnis-fuer- 
ungarn (24.06.2024).

https://www.dw.com/de/polen-und-ungarn-am-europ%C3%A4ischen-pranger/a-45543208-0
https://www.dw.com/de/polen-und-ungarn-am-europ%C3%A4ischen-pranger/a-45543208-0
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-viktor-orban-baut-seine-macht-aus-a-1f4ecfc9-6900-4843-a3ca-d28012fd6c81
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-viktor-orban-baut-seine-macht-aus-a-1f4ecfc9-6900-4843-a3ca-d28012fd6c81
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-viktor-orban-baut-seine-macht-aus-a-1f4ecfc9-6900-4843-a3ca-d28012fd6c81
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/rechtsstaatlichkeit-eu-polen-ungarn-haushalt-veto
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/rechtsstaatlichkeit-eu-polen-ungarn-haushalt-veto
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/polen-ungarn-eu-kommission-korruption-foerdermittel-rechtsstaat-mechanismus
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/polen-ungarn-eu-kommission-korruption-foerdermittel-rechtsstaat-mechanismus
https://www.dw.com/de/steht-die-visegrad-gruppe-vor-einem-comeback/a-63548987
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-beendet-artikel-7-verfahren-gegen-polen-2024-05-29_de?prefLang=en
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-beendet-artikel-7-verfahren-gegen-polen-2024-05-29_de?prefLang=en
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-beendet-artikel-7-verfahren-gegen-polen-2024-05-29_de?prefLang=en
https://www.eurotopics.net/de/309458/was-bedeutet-polens-wahlergebnis-fuer-ungarn
https://www.eurotopics.net/de/309458/was-bedeutet-polens-wahlergebnis-fuer-ungarn


3Einleitung

Ungeachtet des nunmehr absehbaren Endes erwies sich diese bilaterale Ko-
operation als widerstandsfähig. Das durch sie erzeugte System, sich gegenseitig 
vor Mechanismen der Wertesicherung zu schützen, verzeichnete Erfolge. So 
wurden parallele Werteverletzungen vor dem Erlass von EU-Sanktionen be-
wahrt. Zugleich wurde die Implementierung neuer Mechanismen ausgebremst 
bzw. verhindert. Ein solches kooperatives Vorgehen führt mit Blick auf Art.  7 
Abs.  2 EUV und der dort erforderlichen Einstimmigkeit wiederum zu einer voll-
ständigen Torpedierung des Verfahrens.14 Die konzeptionelle Schwäche der 
Norm, nur Verstöße eines Mitgliedstaates, Verletzungen durch mehrere hingegen 
nicht begegnen zu können,15 illustriert die besondere Gefahr für die europäische 
Wertesicherung, die entsteht, sobald mehrere Mitgliedstaaten zusammen die 
Werte verletzen. 

Ursächlich für die hohen16 Verfahrenshürden des Art.  7 EUV ist dabei ironi-
scherweise u. a. die fehlende Vorstellungskraft der Mütter und Väter der Europä-
ischen Verträge.17 Sie hatten zwar die Notwendigkeit eines Mechanismus zum 
Schutz der Werte vorhergesehen, doch wurde von ihnen nicht in Betracht gezo-
gen, dass von Art.  7 EUV ins Visier genommene Mitgliedstaaten sich zusam-
menschließen könnten, um das Ergreifen von Maßnahmen zu verhindern.18 Das 
zwangsläufige Abstumpfen des „scharfen Schwertes“19 im Falle gemeinsamer 

14 Vgl. Prantl, Orbáns europarechtliches Verbrechen muss Folgen haben, abrufbar unter: 
https://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-und-polen-ex-lex-1.3656408 (24.06.2024).

15 Kulick, JZ 2020, 223 (224).
16 Germelmann, DÖV 2021, 193 (195); Hatje/Schwarze, EuR 2019, 153 (180);  Hestermeyer, 

Eigenständigkeit und Homogenität, S.  337, 454; Jeske, HRN 2018, 14 (18); Koenig, Wie die EU 
Rechtsstaat und Werte verteidigt, S.  5; Martenczuk, in: Kadelbach (Hrsg.), Verfassungskrisen 
in der Europäischen Union, S.  41 (47); Träbert, Sanktionen der Europäischen Union, S.  421.

17 Okonska, Debatte: Artikel 7 gegen Ungarn und Polen gleichzeitig?, abrufbar unter: 
 https://www.treffpunkteuropa.de/debatte-artikel-7-gegen-ungarn-und-polen-gleichzeitig 
(24.06.2024); Thiele, Art.  7 EUV im Quadrat? Zur Möglichkeit von Rechtsstaats-Verfahren ge-
gen mehrere Mitgliedsstaaten, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im- quadrat-
zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten (24.06.2024). 
Ebenfalls so einschätzend, aber gleichzeitig Unverständnis zeigend Grzeszczak/Karolewski, 
Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, abrufbar unter: https://ver 
fassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/ (24.06.2024).

18 So die Einschätzung von Okonska, Debatte: Artikel 7 gegen Ungarn und Polen gleich-
zeitig?, abrufbar unter: https://www.treffpunkteuropa.de/debatte-artikel-7-gegen-ungarn-und-
polen- gleichzeitig (24.06.2024); Thiele, Art.  7 EUV im Quadrat? Zur Möglichkeit von Rechts-
staats-Verfahren gegen mehrere Mitgliedsstaaten, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/
art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitglieds 
staaten (24.06.2024). Hingegen die Gefahr einer Allianzbildung bereits 1998 vorhersehend 
Verhoeven, European law review 1998, 217 (222).

19 Nuspliger, Die EU-Kommission lanciert das schwerste Sanktionsverfahren gegen Polen, 
abrufbar unter: www.nzz.ch/international/die-europaeische-kommission-wendet-artikel-7- gegen-

https://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-und-polen-ex-lex-1.3656408
https://www.treffpunkteuropa.de/debatte-artikel-7-gegen-ungarn-und-polen-gleichzeitig
https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
https://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/
https://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/
https://www.treffpunkteuropa.de/debatte-artikel-7-gegen-ungarn-und-polen-gleichzeitig
https://www.treffpunkteuropa.de/debatte-artikel-7-gegen-ungarn-und-polen-gleichzeitig
https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
http://www.nzz.ch/international/die-europaeische-kommission-wendet-artikel-7-gegen-polen-an-ld.1341393
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Werteverstöße kann jedoch nicht im Sinne der Vertragsunterzeichner gewesen 
sein.20 Denn der Artikel sollte ursprünglich gerade als Signal im Rahmen der 
Osterweiterung der EU an die neu hinzukommenden Mitgliedstaaten verstanden 
werden.21 Anlässlich des bis dato gemeinsamen Agierens Polens und Ungarns 
wirft dies weitergehend die Frage auf, welche Reaktionsmöglichkeiten der EU 
überhaupt verbleiben, wenn mehrere Mitgliedstaaten gegen die Werte des Art.  2 
EUV verstoßen.22 Diese abstrakte Fragestellung erlangt umso mehr Bedeutung, 
als dass sich Tendenzen der Entdemokratisierung europaweit zeigen und keinen 
Einzelfall mehr darstellen.23 Parallele Werteverstöße dürften also ungeachtet des 
Endes der polnisch-ungarischen Kooperation zunehmend auftreten. 

Als Antwort auf diese wachsende Gefahr werden verschiedene Ansätze in 
 Literatur und Praxis verfolgt. Einige Autoren in der Europarechtswissenschaft 
stoßen geradewegs eine Reform von Mechanismen wie Art.  7 EUV an,24 oder 
schlagen die Einführung weiterer Wertesicherungsinstrumente via Vertragsände-
rung vor. Beide Überlegungen dürften jedoch nur einen geringen Beitrag zur 
Lösung der gegenwärtigen oder auch zukünftiger Wertekrisen leisten. Aufgrund 
der jeweils erforderlichen Änderung des Primärrechts scheiden sie als kurzfristi-
ge Handlungsmöglichkeiten so oder so aus – sie müssten das zeitaufwändige 
Verfahren des Art.  48 EUV durchlaufen. Zugleich dürfte es auf lange Sicht am 
politischen Willen fehlen, die Europäischen Verträge anzupassen, vor allem ge-

polen-an-ld.1341393 (24.06.2024). Vgl. auch Huber, Der Staat 56 (2017), 389 (409); Korb
macher, in: Meßling/Voelzke (Hrsg.), FS Schlegel, S.  43 (44); Kulick, JZ 2020, 223 (227); 
Stäsche, ZEuS 2021, 561 (596).

20 Krichbaum, Die Politische Meinung 2019, 83 (85).
21 Pechstein, in: Streinz, EUV/AEUV, Art.  7 EUV, Rn.  2; Sadurski, CJEL 2010, 385 (399); 

Schorkopf, Homogenität in der Europäischen Union, S.  26; Schorkopf, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim, Das Recht der Europäischen Union, Art.  7 EUV Rn.  11. Deutlich wird dies auch in Euro-
päische Kommission, Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parla-
ment zu Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union. Wahrung und Förderung der 
Grundwerte der Europäischen Union v. 15.10.2003, KOM(2003) 606 endg., S.  4: „At a time 
when the Union is about to enter on a new stage of development, with the forthcoming enlarge-
ment and the increased cultural, social and political diversity between Member States that will 
ensue, the Union institutions must consolidate their common approach to the defence of the 
Union’s values.“

22 Die Frage ebenfalls aufwerfend, sie aber im Ergebnis nicht spezifisch beantwortend 
 Spieker, From moral values to legal obligations, S.  2.

23 Grimmel/Karolewski, in: Grimmel (Hrsg.), Die neue Europäische Union, S.  95.
24 Halmai, EJLR 2018, Issue 2–3, 10 (34); Knodel, Medien und Europa, S.  178; Koenig, 

Wie die EU Rechtsstaat und Werte verteidigt, S.  5; dies. in einem Interview mit Steffen Stierle 
auf EURACTIV, „Es fehlen Alternativen zu Artikel 7“, abrufbar unter: https://www.euractiv.
de/section/eu-innenpolitik/interview/es-fehlen-alternativen-zu-artikel-7/ (24.06.2024); Krich
baum, Die Politische Meinung 2019, 83 (85); Weber, DÖV 2017, 741 (748).

http://www.nzz.ch/international/die-europaeische-kommission-wendet-artikel-7-gegen-polen-an-ld.1341393
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/interview/es-fehlen-alternativen-zu-artikel-7/
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/interview/es-fehlen-alternativen-zu-artikel-7/
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denk der Mitgliedstaaten, die Anlass zu diesem Schritt geben. Ein erfolgreicher 
Abschluss erscheint aufgrund der notwendigen Einstimmigkeit und Ratifikation 
durch alle Mitgliedstaaten unrealistisch.25 

Die EU-Institutionen haben sich wiederum darauf konzentriert, die Konflikte 
mit der Einführung neuer sekundärrechtlicher Mechanismen aufzufangen.26 Wie 
noch aufzuzeigen sein wird, verfügt die EU jedoch bereits über eine Fülle an 
Wertesicherungsmechanismen; eine weitere Verdichtung des Repertoires ist so-
mit weder erforderlich noch zielführend.27 Die zum Teil zögerlichen Reaktionen 
der europäischen Institutionen beruhen nicht primär auf einer unzureichenden 
Konzeption der Verträge und der in der Unionsrechtsordnung bereitgestellten 
Instrumente,28 sondern werden sowohl durch eine zurückhaltende Anwendung29 
bzw. Auslegung der rechtlichen Grundlagen als auch eine ausbleibende Würdi-
gung von alternativen Lösungsansätzen bedingt.30

Deswegen schlagen andere Literaten Konzepte vor, die unter dem gegenwär-
tigen Vertragsstand zur Effektivierung der bestehenden Mechanismen – insbe-
sondere in Bezug auf ein gemeinschaftliches Handeln der Mitgliedstaaten – bei-
tragen könnten.31 Zu nennen wäre hier u. a. die Überlegung, ein gemeinsames 

25 Koenig, Wie die EU Rechtsstaat und Werte verteidigt, S.  5. Es dürfte schließlich nicht im 
Interesse der Staaten sein, die potenzielle Adressaten von Art.  7 EUV sind, die Hürden des 
Verfahrens herabzusenken, so auch Jeske, HRN 2018, 14 (21). In eine ähnliche Richtung argu-
mentierend Pernthaler/Hilpold, Integration 2000, 105 (116). Die grundlegend bei Reformen 
schwierig zu erreichende Einstimmigkeit (Art.  48 EUV) hervorhebend Hatje/Schwarze, EuR 
2019, 153 (174).

26 Carrera u. a., The Triangular Relationship, S.  2.
27 So auch Jakab, Three misconceptions about the EU rule of law crisis, abrufbar unter: 

https://verfassungsblog.de/misconceptions-rol/ (24.06.2024).
28 Knodel, Medien und Europa, S.  179; Kochenov, Polish Yearbook of International Law 

2018, 165 (171). Sogar eine starke Grundlage zur Sicherstellung der Werte im Primärrecht 
ausmachend Hillion, in: Closa/Kochenov (Hrsg.), Reinforcing rule of law oversight in the Eu-
ropean Union, S.  59 (81); Jakab, Three misconceptions about the EU rule of law crisis, abruf-
bar unter: https://verfassungsblog.de/misconceptions-rol/ (24.06.2024).

29 So u. a. v. Bogdandy, ZaöRV 2019, 503 (534); Hillion, in: Closa/Kochenov (Hrsg.), Rein-
forcing rule of law oversight in the European Union, S.  59 (81); Kochenov u. a., JCMS 2016, 
1045 (1048); Jakab, Wie die EU durch das Spitzenkandidatensystem ihre illiberalen Regime in 
Ungarn und Polen bekämpfen könnte, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/wie-die- eu-
durch-das-spitzenkandidatensystem-ihre-illiberalen-regime-in-ungarn-und-polen-bekampfen- 
konnte/ (24.06.2024); Scheppele/Kelemen, in: Bignami (Hrsg.), EU law in populist times, 
S.  413 (415 f.). Sowohl das Fehlen adäquater Instrumente als auch den mangelnden Einsatz 
europäischer Akteure als Ursache für das ineffektive Handeln gegenüber Ungarn ausmachend 
Kelemen/Blauberger, JEPP 2017, 317 (318).

30 Ebenso in diesem Sinne Baade, NVwZ 2023, 132 (137).
31 Blauberger/Kelemen, JEPP 2017, 321 (323) sprechen in diesem Zusammenhang von der 

Maximierung der Effizienz der bestehender Mechanismen.

https://verfassungsblog.de/misconceptions-rol/
https://verfassungsblog.de/misconceptions-rol/
https://verfassungsblog.de/wie-die-eu-durch-das-spitzenkandidatensystem-ihre-illiberalen-regime-in-ungarn-und-polen-bekampfen-konnte/
https://verfassungsblog.de/wie-die-eu-durch-das-spitzenkandidatensystem-ihre-illiberalen-regime-in-ungarn-und-polen-bekampfen-konnte/
https://verfassungsblog.de/wie-die-eu-durch-das-spitzenkandidatensystem-ihre-illiberalen-regime-in-ungarn-und-polen-bekampfen-konnte/
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Art.  7 EUV-Verfahren32 gegen mehrere Mitgliedstaaten zu initiieren oder Rats-
vertreter im Rahmen der Abstimmungen des Art.  7 EUV auszuschließen, sofern 
gegen den repräsentierten Mitgliedstaat selbst ein Art.  7 EUV-Verfahren läuft – 
sog. „parallele Verfahren“33. Außerhalb von Art.  7 EUV kann ferner über die In-
itiierung eines systematischen Vertragsverletzungsverfahrens, eine zunehmende 
Inkorporierung des Vorabentscheidungsverfahrens in die Wertesicherung oder 
eine Justiziabilisierung des Loyalitätsgebots des Art.  4 Abs.  3 EUV nachgedacht 
werden. Die Vorschläge haben aus rechtspolitischer Sicht gemein, dass sie ohne 
weitergehende Reformen der Verträge angewendet werden könnten. Ob sie je-
doch auch eine rechtliche Grundlage im Primärrecht finden – sei es im Wege der 
Auslegung –, ist stellenweise offen.34 Die vorhandenen Auseinandersetzungen 
fokussieren sich hauptsächlich auf der – freilich zutreffenden – Thematisierung 
der mit der Anwendung der Lösungsvorschläge einhergehenden praktischen 
 Probleme. Daneben werden immer wieder die Schwierigkeiten, sie unter den 
Wortlaut der einschlägigen Normen zu subsumieren, aufgegriffen.35 

Eine weitergehende rechtliche Würdigung von gemeinschaftlichen Verstößen 
blieb innerhalb der Erörterungen hingegen aus. Der spezifischen Zusammenar-
beit von Polen und Ungarn wurde zwar breite Aufmerksamkeit in der Rechtswis-
senschaft geschenkt, ohne dabei aber der Frage nachzugehen, inwiefern die EU 
abstrakt gewappnet ist, die Werte des Art.  2 EUV gegenüber einem Kollektiv 
oder einer Kooperation36 zu bewahren. Diese Lücke möchte die vorliegende Ar-
beit schließen. Deswegen soll Ausgangspunkt der Bearbeitung die Fragestellung 
sein, welche Reaktionsmöglichkeiten und Sanktionsmittel der EU – auch über 
Art.  7 EUV hinaus – verbleiben, wenn mehrere Mitgliedstaaten in kollektiver 
oder kooperativer Weise die in Art.  2 EUV genannten Werte verletzen. Die ge-
genwärtige „Rechtsstaatskrise“ der EU lässt sich nämlich neben der bewussten 

32 Thiele, Art.  7 EUV im Quadrat? Zur Möglichkeit von Rechtsstaats-Verfahren gegen meh-
rere Mitgliedsstaaten, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur -
moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten (24.06.2024).

33 Scheppele, Can Poland be Sanctioned by the EU?, abrufbar unter: https://verfassungs 
blog.de/can-poland-be-sanctioned-by-the-eu-not-unless-hungary-is-sanctioned-too/ (24.06.2024); 
Scheppele, EU can still block Hungary’s veto on Polish sanctions, abrufbar unter: https://www.
politico.eu/article/eu-can-still-block-hungarys-orban-veto-on-polish-pis-sanctions/ (24.06.2024).

34 Hinsichtlich der gleichzeitigen Initiierung von Art.  7 EUV gegenüber mehreren Mitglied-
staaten hält Streinz, Europarecht, Rn.  114 bspw. nur knapp fest, dass dieses Vorgehen zweifel-
haft ist.

35 So u. a. Kaeding, Umgang mit Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit und Werte der EU, 
S.  14; Koenig, Wie die EU Rechtsstaat und Werte verteidigt, S.  5; Möllers/Schneider, Demo-
kratiesicherung in der Europäischen Union, S.  121; Spieker, From moral values to legal obliga-
tions, S.  4.

36 Zur Differenzierung der Konstellationen C. Arten gemeinschaftlicher mitgliedstaatlicher 
Werteverstöße.

https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
https://verfassungsblog.de/art-7-euv-im-quadrat-zur-moeglichkeit-von-rechtsstaats-verfahren-gegen-mehrere-mitgliedsstaaten
https://verfassungsblog.de/can-poland-be-sanctioned-by-the-eu-not-unless-hungary-is-sanctioned-too/
https://verfassungsblog.de/can-poland-be-sanctioned-by-the-eu-not-unless-hungary-is-sanctioned-too/
https://www.politico.eu/article/eu-can-still-block-hungarys-orban-veto-on-polish-pis-sanctions/
https://www.politico.eu/article/eu-can-still-block-hungarys-orban-veto-on-polish-pis-sanctions/
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Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, systematisch von den Werten abzuwei-
chen,37 vor allem darauf zurückführen, dass eine solche Entwicklung zeitgleich 
in mehreren Mitgliedstaaten beobachtet werden kann. In diesem Sinne ist es not-
wendig, gemeinschaftliche mitgliedstaatliche Verstöße spezifisch in den Blick zu 
nehmen, anstatt das System der Wertesicherung ausschließlich allgemein zu un-
tersuchen. Gleiches gilt für die Suche nach möglichen Lösungskonzepten inner-
halb der bereits bestehenden Wertesicherungsinstrumente.

Auch ein solcher Ansatz läuft nichtsdestoweniger Gefahr, sich auf das Vorge-
hen von Polen und Ungarn zu versteifen. Obgleich es Aufhänger dieser Bear-
beitung ist und die jeweiligen Wertesicherungsverfahren gegen beide Mitglied-
staaten im Folgenden wiederkehrend als Beispiele herangezogen werden sollen, 
repräsentieren sie vor allem ein abstraktes Problem, dass im Mittelpunkt der 
 hiesigen Arbeit stehen soll. Gemeinschaftliche Werteverstöße – unabhängig ob 
im Kollektiv oder als Kooperation – werden auch in Zukunft auftreten. Um glei-
chermaßen einen Beitrag für den Umgang mit diesen künftigen Fällen leisten zu 
können, ist eine abstrakte Untersuchung erforderlich, die sich nicht auf eine Ana-
lyse der gegenwärtigen Geschehnisse beschränkt.

Im Laufe dieser Untersuchung bedient sich die Bearbeitung der rechtswissen-
schaftlichen Methodik der Auslegung, sodass im ersten Teil der Arbeit zunächst 
die ihr zugrunde gelegten Maßstäbe einer europäischen Norminterpretation dar-
gestellt werden. Um sich wiederum der Kernfrage, inwiefern das System europä-
ischer Wertesicherung dazu imstande ist, gemeinschaftlichen mitgliedstaatlichen 
Verstößen zu begegnen, inhaltlich annähern zu können, bedarf es im Vorfeld zu-
dem einer inhaltlichen Konkretisierung der Werte des Art.  2 EUV sowie einer 
Bestimmung ihrer Funktionen. Daneben ist es zur Eingrenzung sowie zur Präzi-
sierung der Untersuchung erforderlich, die Reichweite der hier verstandenen 
„Wertesicherung“ festzulegen und den Begriff „gemeinschaftlicher Wertever-
stoß“ genauer zu systematisieren. 

Nach diesen einleitenden Ausführungen schließt sich im zweiten Teil der Be-
arbeitung eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen europäischen Wertesiche-
rung an. Sie umfasst sowohl Instrumente der Verträge als auch des Sekundär-
rechts, sofern diese auf den Schutz der Werte des Art.  2 EUV gerichtet sind. 
Schwerpunkte bilden hierbei allen voran das Verfahren nach Art.  7 EUV, das 
Vertragsverletzungsverfahren der Art.  258 ff. AEUV wie auch die jüngst ins Le-
ben gerufene Konditionalitätsverordnung. Neben der Darstellung der entspre-
chenden Verfahrensverläufe, materiellen Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
wird jeder Wertesicherungsmechanismus einer rechtlichen Bewertung unterzo-
gen. Vereinzelt werden diesbezüglich auch politische sowie praktische Erwägun-

37 Kochenov, HJRL 2019, Vol.  11, 423 (434).
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gen miteinbezogen. Ein besonderes Augenmerk der Untersuchung liegt auf der 
Frage, ob das jeweilige Instrument auf gemeinschaftliche mitgliedstaatliche Ver-
stöße gegen Art.  2 EUV (effektiv) reagieren kann. Etwaige festgestellte Defizite 
des Wertesicherungssystems werden am Ende des Teils nochmals zusammen-
fassend hervorgestellt.

Der dritte Teil der Arbeit setzt sich wiederum mit Vorschlägen auseinander, die 
sich einer effektiveren Gestaltung der bestehenden Wertesicherung der EU wid-
men. Hierzu gehören auch Konzepte, die explizit eine Verbesserung vor dem 
Hintergrund von gemeinschaftlichen mitgliedstaatlichen Verstößen anstreben. 
Jeder Ansatz wird dabei eingangs abstrakt erläutert, gefolgt von einer rechtlichen 
Stellungnahme, deren Grundlage die im zweiten Teil herausgearbeiteten allge-
meinen Defizite der gegenwärtigen Wertesicherung sowie deren Schwächen im 
Hinblick auf kollektive wie kooperative Verstöße bilden. Auch die teils vorge-
schlagenen (Tatbestands-)Voraussetzungen der Lösungsmodelle werden kritisch 
beleuchtet und unter Umständen durch eigene Vorschläge ergänzt bzw. ersetzt. 
Alle thematisierten Modelle haben gemein, dass sie ohne Vertragsänderung aus-
kommen würden. Sofern die einschlägigen Vertragsbestimmungen hierfür exten-
siv ausgelegt werden müssen, geschieht dies auf Basis der zuvor dargelegten 
Methodik. Ziel ist es insgesamt zu evaluieren, ob die vorgeschlagenen Konzepte 
das Wertesicherungssystem vervollständigen und die von gemeinschaftlichen 
Werteverstößen ausgehende Gefahr hinreichend berücksichtigen. 

In ihrem vierten und letzten Teil wirft die Bearbeitung – im Gegensatz zur 
vorangegangenen Untersuchung – einen Ausblick auf mögliche Reformen der 
Verträge. Impulse sollen hier u. a. durch Vergleiche mit Sicherungsinstrumenten 
anderer internationaler Organisationen gewonnen werden. Final werden die in 
der Bearbeitung gewonnenen Erkenntnisse noch einmal in Thesen wiedergege-
ben.



1.  Teil

Methodik und Begriffsbestimmungen

1.  Kapitel: Zugrunde gelegte Methodik

Um zu untersuchen, inwiefern Wertesicherungsmechanismen kollektiven und 
kooperativen Verstößen begegnen können, greift diese Arbeit auf die wissen-
schaftliche Methodik der juristischen Auslegung zurück. Diese maßgeblich auf 
Savigny zurückzuführende Weise der Sinnermittlung von Normen unterteilt sich 
klassischerweise in Wortlaut, Systematik, Historie und Telos.1 Die Auslegung 
des Europarechts weist im Rahmen dieser Vierteilung Besonderheiten auf,2 die 
im Folgenden bei der Darstellung der vier Auslegungsinterpretationen Berück-
sichtigung finden. Daneben wird es im Verlauf der Arbeit notwendig sein, auf die 
Möglichkeit einer (europäischen) Rechtsfortbildung – u. a. in Form einer recht-
lichen Extension – einzugehen. Deswegen muss vorab erörtert werden, ob und 
unter welchen Voraussetzungen die in der deutschen Rechtsmethodik anerkannte 
Figur der Rechtsfortbildung auch innerhalb der Unionsrechtsordnung Geltung 
beansprucht.

A. Auslegungsmethoden

Auslegung im juristischen Sinne steht für die „Reconstruction des dem Gesetz 
in newohnenden Gedankens.“3 Dafür bedient sich die Rechtwissenschaft der vier 
oben bereits genannten Auslegungsmethoden, die in allen Mitgliedstaaten der 
Union geläufige Grundsätze darstellen.4 Innerhalb der europäischen Rechtsord-
nung finden sich keine normierten Vorgaben bzgl. der Auslegung; insbesondere 
ist ein direkter Rückgriff auf die Auslegungsregeln des Völkerrechts (z. B. Art.  31 ff. 
WVRK) – wegen des Charakters des Europarechts als „autonome Rechtsord-

1 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts. Band I, §  33, S.  212–216.
2 Vgl. Nettesheim, in: Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, §  9 Rn.  168 mit dem 

Hinweis auf das Bestehen einer eigenen unionsrechtlichen Interpretationslehre.
3 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts. Band I, S.  213.
4 Huber, Recht der europäischen Integration, §  10 Rn.  1; Schwarze/Wunderlich, in:  Schwarze, 

EU-Kommentar, Art.  19 EUV Rn.  36.
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nung“5 – ausgeschlossen.6 Vielmehr wird dem EuGH in Art.  19 Abs.  1 EUV die 
Aufgabe zugewiesen, die Verträge auszulegen; ihm wird insoweit ein sog. „Aus-
legungsmonopol“7 zugestanden. Luxemburg legt gleichwohl den klassischen, im 
Folgenden näher darzulegenden Auslegungskanon zugrunde,8 orientiert sich mit-
hin an den mitgliedstaatlichen Methodikgrundsätzen.9

I. Wortlaut

Basis der Auslegung ist stets der Wortlaut einer Norm, bei der der Sinngehalt der 
Wörter und deren Bedeutung, unter Hinzuziehung des Sprachgebrauchs der 
Rechtsgemeinschaft ermittelt wird.10 Mehrdeutigkeiten des Wortsinns führen 
dazu, dass ein umfassendes Deutungsspektrum erstellt werden muss.11 In der 
deutschen Methodenlehre ist der Wortlaut einer Bestimmung Gradmesser dafür, 
ob noch eine Interpretation dieser Norm möglich ist oder der Bereich der Rechts-
fortbildung tangiert wird.12 Inwiefern dies ebenso auf die Auslegung des Unions-
rechts zutrifft, wird unter dem Punkt „II. Rechtsfortbildung in der Unionsrechts-
ordnung“ weitergehend erörtert.

Geringer fällt die Bedeutung der Wortlautauslegung im Unionsrecht aus. 
Grund hierfür ist u. a. das potenzielle Auseinanderfallen der verschiedenen 
Sprachfassungen der Rechtsquellen, deren Übersetzungen in die 24 Amtsspra-
chen der Union jeweils verbindlich sind.13 Ferner enthalten die Europäischen 
Verträge teils sehr allgemeine respektive ungenaue Formulierungen,14 die Resul-

5 Ständige Rspr. des EuGH seit dem Urt. v. 05.02.1963, Rs.  C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1, 
S.  25 – van Gend en Loos sowie Urt. v. 03.06.1964, Rs.  C-6/64, ECLI:EU:C:1964:34, S.  1270 – 
Costa/E.N.E.L. 

6 Vgl. Pechstein/Drechsler, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methodenlehre, §  7 
Rn.  12; Schroeder, JuS 2004, 180 (181).

7 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, S.  133; Rösler, in: Basedow/Hopt/Zimmermann 
(Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Band I, Auslegung des Gemeinschafts-
rechts, S.  122; Schroeder, JuS 2004, 180 (181).

8 Vor allem in Bezug auf Wortlaut, Systematik und Telos siehe beispielhaft: EuGH, Urt. v. 
19.11.2009, verb. Rs.  C-402/07 und C–432/07, ECLI:EU:C:2009:716, Rn.  41 – Sturgeon u. a. 
sowie EuGH, Urt. v. 05.02.1963, Rs.  C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1, S.  24 – van Gend en Loos.

9 Pechstein/Drechsler, in: Riesenhuber (Hrsg.), Europäische Methodenlehre, §  7 Rn.  11.
10 Zippelius, Juristische Methodenlehre, S.  38 f.
11 Weiler, ZEuP 2010, 861 (866).
12 Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs, S.  28 f.; Weiler, ZEuP 2010, 861 

(869); Zippelius, Juristische Methodenlehre, S.  39, 52.
13 Colneric, ZEuP 2005, 225 (227); Huber, Recht der europäischen Integration, §  10 Rn.  2; 

Rösler, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch des Europäischen Privat-
rechts. Band I, S.  122; Weiler, ZEuP 2010, 861 (868).

14 Grundmann, Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts, S.  236; Schroeder, JuS 2004, 180 
(182).
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